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RS OGH 1983/12/1 6Ob814/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1983

Norm

AußStrG §16 BIII2c

EntmO §7 Abs2

Rechtssatz

Die Au6assung, nur ein Elternteil dürfe zum Kurator für ein volljährig gewordenes voll entmündigtes Kind bestellt

werden, ;ndet im Wortlaut des § 7 Abs 2 EntmO eine derart massive Grundlage, daß keine o6enbare Gesetzwidrigkeit

vorliegen kann.
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